
 

Kleine Anfrage 

Saadet Sönmez (DIE LINKE) vom 14.01.2020 

Lange Verweildauer in Hessischer Erstaufnahmeeinrichtung – Teil 2 

und  

Antwort  

Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Seit in Kraft treten des „Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ („Migrationspaket“) 
im August 2019 hat sich die Situation für Asylantragstellerinnen und –steller auch in Hessen massiv verschlech-
tert. Unter anderem ist in § 47 Abs. 1 Satz 1 AsylG die Verlängerung der Wohnverpflichtung in der Erstauf-
nahme von früher längstens bis zu sechs Monaten auf nun „bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den 
Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschie-
bungsandrohung oder -anordnung, längstens jedoch bis zu 18 Monate, bei minderjährigen Kindern und ihren 
Eltern oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volljährigen, ledigen Geschwistern längstens jedoch bis zu 
sechs Monate“ geregelt. Die Verpflichtung kann unter bestimmten Umständen beendet werden, z.B. aus Grün-
den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (§§ 48 bis 50 AsylG). 
In Hessen ist seit in Kraft treten dieser Regelung die Zahl der in der Erstaufnahme untergebrachten Flüchtlinge 
trotz stark rückläufiger Zahlen der Asylanträge massiv angestiegen: Von Juli 2019 bis Dezember 2019 haben 
sie sich von 1521 Personen auf 2911 Personen nahezu verdoppelt. 
 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Ein-
vernehmen mit dem Kultusminister wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie lässt sich die veränderte Zuweisungspraxis mit dem Koalitionsvertrag vereinbaren, in dem 

festgeschrieben ist, dass „die Dauer des Verbleibs in der Erstaufnahmeeinrichtung nicht mehr vom 
Herkunftsland oder der Bleibeperspektive der Flüchtlinge“ abhängig zu machen, „sondern eine 
möglichst schnelle Verteilung auf die Kommunen“ zu gewährleisten ist? 

 

Die bundesgesetzliche Neuregelung des § 47 AsylG schränkt die bisherigen Zuweisungsmöglich-
keiten ein. Wie in der Vorbemerkung bereits ausgeführt, ist die Hessische Landesregierung wei-
terhin bestrebt, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eine unverzügliche Verteilung der Asyl-
suchenden auf die Kommunen sicherzustellen. 
 
 
Frage 2. Wie werden schutzbedürftige Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung identifiziert, deren Schutz 

gemäß § 44 Abs. 2a AsylG durch geeignete Maßnahmen der Länder bei der Unterbringung ge-
währleistet sein muss? Bitte differenzieren nach der Auflistung in Art. 21 der EU-Aufnahme-
richtlinie, ergänzt um die Gruppe der LGBTI-Personen. 

 

Gemäß Artikel 21 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, kommt Antragsstellerinnen und Antragsstellern eines Schutzgesuches innerhalb der 
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in speziellen Situationen ein erhöhter Schutz zu. 
 
Eine maßgebliche Vulnerabilität liegt dementsprechend bei Personen wie Minderjährigen, unbe-
gleiteten Minderjährigen, Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit 
minderjährigen Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen mit schweren körperlichen Er-
krankungen, Personen mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 
sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z.B. 
Opfer der Verstümmlung weiblicher Genitalien, sowie bei LSBT*IQ-Personen vor. 
 
Der Ausgangspunkt aller Maßnahmen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen bei 
Vulnerabilität eingeleitet und vollzogen werden, wird durch das Schutzkonzept der Erstaufnahme-
einrichtung des Landes Hessen sowie das Konzept zur Identifikation vulnerabler Personen in der 
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen bestimmt. Auf Grundlage der Handlungskonzepte 
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kommt es gemäß der Richtlinie 2013/33/EU zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Prüfung, ob es 
sich bei einer Person, die internationalen Schutz beantragt, um eine Person mit einem besonderen 
Schutzbedarf handelt. Dies erfolgt zur Gewährleistung von geeigneten Maßnahmen nach § 44 
Abs. 2a AsylG zum Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen standardmäßig bereits im 
Ankunftszentrum der Erstaufnahme des Landes Hessen in Gießen. Der Verfahrensablauf ist für 
alle der in der EU-Richtlinie genannten vulnerablen Personengruppen sowie für LSBT*IQ An-
tragstellerinnen und Antragssteller gleich (außer für unbegleitete Minderjährige, siehe unten).  
 
Die Identifikation der Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) erfolgt 
nach einem gesonderten Verfahren. Diese werden, durch Abfrage des Geburtsdatums, bereits bei 
Ankunft an der Pforte des Ankunftszentrums erkannt. Entsprechend der EU-Richtlinie werden 
diese durch die Landessozialarbeit umgehend an das Jugendamt weitergeleitet.  
 
 
Frage 3. Wie wird dieser Auftrag in der Erstaufnahmeeinrichtung umgesetzt? Bitte die einzelnen Maßnah-

men benennen. 
 

Wird bei einer Person, die internationalen Schutz beantragt, eine Vulnerabilität nach Artikel 21 
der Richtlinie 2013/33/EU festgestellt, werden die individuellen Bedarfe gem. § 44 Abs. 2a AsylG 
ermittelt. Hierzu finden Gespräche mit dem medizinischen Personal sowie der Landessozialarbeit 
der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen statt. Ein individueller Unterstützungsprozess 
wird durch medizinisches Personal sowie die Landessozialarbeit erarbeitet und den Bedarfen der 
besonderen Situation angepasst.  
 
Die psychosoziale Betreuung wird durch die vier vom Land Hessen geförderten, psychosozialen 
Zentren unterstützt. In den Fällen einer besonderen medizinischen Betreuung werden Kostenüber-
nahmeerklärungen nach § 4 und § 6 AsylbLG ausgestellt, womit eine dezentrale, bedarfsgerechte 
und fachspezifische Versorgung außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen vor-
genommen werden kann. 
  
Neben der separierten Unterbringung von Frauen, Männern und Familien wird für alle vulnerab-
len Personen eine geschützte Unterbringung geprüft. Diese kann u. a. in einem Einzelzimmer 
oder durch eine gezielte Verlegung in eine Unterkunft mit besonderen baulichen, organisatori-
schen oder personellen Rahmenbedingungen gewährleistet werden.  
 
Geschützte Gemeinschaftsräume sowie zielgruppenspezifische Angebote stehen in allen Standor-
ten zur Verfügung. Bei individuellen Angelegenheiten können sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner an feste männliche und weibliche Ansprechpersonen wenden, welche speziell für die Be-
darfe vulnerabler Personen sensibilisiert sind. 
 
 
Frage 4. Wie viele der derzeitig in der Erstaufnahme untergebrachten Menschen sind schutzbedürftige Per-

sonen im Sinne des Art. 21 der EU-Aufnahmerichtlinie, ergänzt um die Gruppe der LGBTI-
Personen? 

 

Am Stichtag 30. Dezember 2019 waren in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen aus-
genommen der Minderjährigen insgesamt 541 vulnerable Personen (inkl. LSBT*IQ-Personen) 
untergebracht.  
 
 
Frage 5. Wie viele der derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebrachten Menschen sind Kinder und 

Jugendliche?  
 

Am 20. Januar 2020 waren insgesamt 3.274 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung unterge-
bracht, wovon 833 Kinder und Jugendliche waren (Stand: 20. Januar 2020, Quelle Verwaltungs-
datenbank der Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen (SVP)).  
 
 
Frage 6. Welche Maßnahmen werden in der Erstaufnahme getroffen, um das Kindeswohl zu schützen? 
 

Siehe Antwort zur Frage Nr. 2.  
 
Darüber hinaus erfolgt eine Identifikation von Vulnerabilität bei Kindern und Jugendlichen, die 
in Begleitung ihrer Sorgeberechtigten ankommen, bereits in der medizinischen Erstuntersuchung 
im Ankunftszentrum Gießen. Auffälligkeiten sowie besondere Bedarfe werden umgehend mit den 
Sorgeberechtigten kommuniziert. 
 
In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen sind kinderfreundliche Orte vorhanden, hierzu 
zählen bspw. Kleinkinderbereiche für Eltern mit Kindern, die Kinderbetreuung sowie Jugend-
treffs. An diesen Orten ist es den Kindern und Jugendlichen möglich, sich unabhängig von ihren 
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Eltern an feste männliche und weibliche Ansprechpersonen zu wenden. Um Kinder und Jugend-
liche in ihrer noch unsicheren Situation zu stärken, finden Angebote wie bspw. Selbststärkung für 
Mädchen durch Wildwasser e. V. und Gruppenangebote durch Rumi im Puls e.V. statt.  
 
Die Alltagsstrukturierung wird durch verschiedene Sport- und Freizeitangebote erleichtert, z.B. 
Fußball, Alternate-Frisbee, Klettern, Tischtennis, Leseecke sowie Mal- und Bastelprojekte. 
Durch die Sprechstunden sowie niedrigschwelligen Gruppenangebote der psychosozialen Zentren 
ist die psychosoziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen gewährleistet.  
 
Zudem wirkt sich eine stabile Elternrolle maßgeblich auf die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen aus. Daher werden in regelmäßig stattfindenden Wertevermittlungsveranstaltungen die 
Rechte und Pflichten von Eltern thematisiert. Auch Veranstaltungen speziell zur Stärkung der 
Frauen- und Mutterrolle werden vorgehalten.  
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen, inkl. der 
Dienstleister, werden in regelmäßigen Abständen zum Thema der Kindeswohlgefährdung geschult 
und sensibilisiert. Hierdurch entsteht Handlungssicherheit im Umgang von Verdachtsfällen und 
deren unverzügliche Meldung an die Landessozialarbeit. Es besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit den regionalen Jugendämtern, bei Bedarf werden externe Hilfen, wie bspw. sozialpädagogi-
sche Familienhilfen, installiert. 
 
 
Frage 7. Wie viele der in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebrachten Kinder und Jugendlichen sind im 

schulpflichtigen Alter?  
 

Von den 833 Kindern und Jugendlichen waren insgesamt 465 im schulpflichtigen Alter. (Stand 
20.01.2020, Quelle: SVP) 
 
 
Frage 8. Wie viele Kinder im schulpflichtigen Alter sind seit drei Monaten oder länger in der Hessischen 

Erstaufnahme untergebracht?  
 

Von den 465 Kindern im schulpflichtigen Alter waren zum Stand 20. Januar 2020 insgesamt 190 
Kinder länger als drei Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen untergebracht. (Stand 
20.01.2020, Quelle: SVP) 
 
 
Frage 9. Wie wird in der Erstaufnahmeeinrichtung das Menschenrecht auf Bildung umgesetzt, das auch in 

Artikel 28 der Kinderrechtskonvention verankert ist?  
 

Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention postuliert das Recht des Kindes auf Bildung.  

Die Schulpflicht und die Berechtigung zum Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache sind in § 56 ff. HSchG i.V.m. § 46 VOGSV geregelt. Diesbezüglich 
sind Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache erst schulpflichtig, wenn sie einer 
Gebietskörperschaft zugewiesen sind. Schülerinnen und Schüler, die dieses Kriterium nicht erfül-
len, aber ihren tatsächlichen Aufenthalt in Hessen haben, sind zu einem Schulbesuch berechtigt. 
 
Für die Kinder und Jugendlichen, die sich noch im Erstaufnahmeverfahren befinden und von 
ihrem Schulbesuchsrecht Gebrauch machen wollen, haben das Hessische Kultusministerium und 
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration in enger Kooperation bereits zum Schul-
jahr 2017/2018 ein zentrales Beschulungsangebot errichtet, das innerhalb des Erstaufnahmeein-
richtungsstandortes Gießen stattfindet. Derzeit sind dort sechs Intensivklassen eingerichtet.  
 
Darüber hinaus ist seit Februar 2020 das freiwillige Beschulungsangebot für Kinder und Jugend-
liche der EAE-Standorte Büdingen, Kassel-Niederzwehren und Neustadt im Rahmen einer Pilo-
tierung um weitere sechs neue Intensivklassen erweitert worden, die an fünf umliegenden Schulen 
neu installiert werden. Durch dieses erweiterte Beschulungsangebot soll ermöglicht werden, dass 
geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen, noch 
vor der Zuweisung in eine Gebietskörperschaft und damit bevor sie schulpflichtig werden, ein 
Beschulungsangebot (mit der Zielsetzung einer besseren „Schulvorbereitung“) erhalten können.  
 
 
Frage 10. Entspricht die Unterrichtsgestaltung dem regulären Unterricht, wie sie an den üblichen Schulen 

geregelt ist?  
 
Das freiwillige Beschulungsangebot an der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen richtet sich an 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren und findet aktuell in sechs Intensivklassen statt.  
 
Die Gestaltung des Unterrichts innerhalb dieses Erstaufnahmeeinrichtungsstandortes orientiert 
sich in der organisatorischen Form an den allgemein bildenden Schulen. Der Unterricht findet in 
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einer 45-Minuten-Taktung statt. Die Pausen können die Kinder und Jugendlichen auf dem Pau-
sengelände der EAE Gießen verbringen. Die Stundenplanung mit dem individuellen Schwerpunkt 
Deutsch als Zweitsprache erfolgt durch die koordinierende Lehrkraft vor Ort. 
 
Der Unterricht wird fachbezogen durch wechselnde Lehrkräfte erteilt, wobei die sprachliche För-
derung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen stets im Fokus steht. Inhaltlich und methodisch 
ist der Unterricht durch bedarfsgerechte Differenzierungsmaßnahmen und eine große Methoden-
vielfalt geprägt. Zudem findet eine flexible und situationsabhängige Handlungsweise seitens der 
Lehrkräfte statt, die sich individuell nach den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler richtet. 
 
Allerdings unterliegen die einzelnen Lerngruppen aufgrund der Rahmenbedingungen in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen einer starken Fluktuation; d.h. eine inhaltliche und didaktische Unter-
richtsplanung über einen längeren Zeitraum eines Schuljahres, wie sie im regulären Unterricht 
möglich ist, kann unter diesen Umständen nicht realisiert werden. Das Lehrpersonal besteht von 
daher überwiegend aus pensionierten, hocherfahrenen Lehrkräften, die in der Lage sind, das dif-
ferenzierte Unterrichtsangebot relativ flexibel der sich stets verändernden Lerngruppe und den 
damit verbundenen Lern- und Förderbedarfen anzupassen. 
 
Um diese zusätzlichen Herausforderungen gut bewältigen zu können, haben die Lehrkräfte spe-
zifische Fort- und Weiterbildungen erhalten und weisen zudem Erfahrungen im Unterrichten von 
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache auf. 
 
Für einen zielführenden und förderlichen Unterrichtsablauf werden mit den Schülerinnen und 
Schülern verbindliche Regeln vereinbart, die ebenfalls mit den Eltern kommuniziert werden. 
 
 
Wiesbaden, 26. Februar 2020 

Kai Klose 


